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Nr. 6535. 
 

 

Gesetz, betreffend die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit 

des Deutschen Reichs. Vom 15. Juni 2021. 

 

 

 

Der Präsidialsenat des Deutschen Reichs verordnet im Namen des Reichs, nach erfolgter 

Zustimmung des Bundesrats, was folgt: 

 

 

§ 1. 

Die Befugnisse, Gegenzeichnungen, und Obliegenheiten die nach den Gesetzen oder 

Verordnungen des Deutschen Reichs dem Reichskanzler zustehen, bleiben beim 

Reichskanzler. Soweit erforderlich gilt das Stellvertretungsgesetz (RGBl. Band 1878, Nr.4, 

Seite 7-8) vom 17.03.1878, Änderungsstand 28.10.1918. Soweit das Reichsamt nicht ein 

anderes bestimmt, werden sie von jedem Staatssekretär für seinen Geschäftsbereich 

selbständig ausgeübt. 

 

 

§ 2. 

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

 

 

 

Gegeben zu Berlin, den 15. Juni .2021. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift. 

 

 

 

Der Präsidialsenat. 

Thomas Möllentin. 

 
 


